
Der Landtag von Niederösterreich hat am 26. Februar 2026 beschlossen: 

 

Änderung des NÖ Veranstaltungsgesetzes 

 

Das NÖ Veranstaltungsgesetz, LGBl. 7070, wird wie folgt geändert: 

 

Im § 1 Abs. 4 wird nach Z 5 folgende Z 5a eingefügt: 

 

„5a. Veranstaltungen von vorübergehender, sechs Wochen nicht überschreitender 

Dauer, die keine Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von Personen 

bewirken und aus Anlass von Ereignissen oder Veranstaltungen, die in kulturellem 

oder sportlichem Interesse überregional breiter Kreise der Bevölkerung stattfinden, 

mit Übertragung dieser Ereignisse oder Veranstaltungen über Bildschirme, Leinwände 

oder Projektionsflächen in gewerbebehördlich genehmigten 

Gastgewerbebetriebsanlagen;“ 

 


